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Das Formular ist durch verwaltungseigene oder externe Sachverständige im Detailierungsgrad angemessen zum Anlass und der Situation auszufüllen. Unwesentliche Aspekte können allenfalls nur mit Stichworten erwähnt oder weggelassen werden. 
[bookmark: _Toc218524972]Anlass
Welche Gründe führen dazu, dass die Anordnung einer abweichenden Höchstgeschwindigkeit geprüft wird?
……
[bookmark: _Toc218524973]Grundlagen
Vorliegendes Gutachten bezieht sich namentlich auf nachfolgende Grundlagen.
[1]	Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958
Art. 3:
4 Andere Beschränkungen oder Anordnungen können erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern. Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders geregelt werden. Die Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt, wenn Verkehrsmassnahmen auf ihrem Gebiet angeordnet werden.
Art. 32:
3 Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Strassenstrecken von der zuständigen Behörde nur auf Grund eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt werden. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.

[2]	Signalisationsverordnung vom 5. September 1979
Art. 1:
9 Verkehrsorientierte Strassen sind alle Strassen innerorts, die primär auf die Anforderungen des Motorfahrzeugverkehrs ausgerichtet und für sichere, leistungsfähige und wirtschaftliche Transporte bestimmt sind.
Art. 2a:
5 Die Signale «Tempo-30-Zone» (2.59.1), «Begegnungszone» (2.59.5) und «Fussgängerzone» (2.59.3) sind nur auf nicht verkehrsorientierten Nebenstrassen zulässig.
6 Wird auf einem Abschnitt einer verkehrsorientierten Strasse aufgrund der Voraussetzungen nach Artikel 108 Absätze 1, 2 und 4 die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt, so kann dieser Abschnitt in eine Tempo-30-Zone einbezogen werden.
Art. 22a:
Das Signal «Tempo-30-Zone» (2.59.1) kennzeichnet Strassen in Quartieren oder Siedlungsbereichen, auf denen besonders vorsichtig und rücksichtsvoll gefahren werden muss. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h.
Art. 108:
1 Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs kann die Behörde oder das ASTRA für bestimmte Strassenstrecken Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten (Art. 4a VRV) anordnen.
2 Die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten können herabgesetzt werden, wenn
a) eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben ist;
b) bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes bedürfen;
c) auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden kann;
d) dadurch eine im Sinn der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffe) vermindert werden kann. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren.
4 Vor der Festlegung von abweichenden Höchstgeschwindigkeiten wird durch ein Gutachten (Art. 32 Abs. 3 SVG) abgeklärt, ob die Massnahme nötig (Abs. 2), zweck- und verhältnismässig ist oder ob andere Massnahmen vorzuziehen sind. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die Massnahme auf die Hauptverkehrszeiten beschränkt werden kann.
4bis In Abweichung der Absätze 1, 2 und 4 richtet sich die Anordnung von Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen nur nach Artikel 3 Absatz 4 SVG.

[3]	Verordnung des UVEK über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen vom 28. September 2001
Art. 1:
Diese Verordnung regelt die Einzelheiten bei der Anordnung von Tempo-30-Zonen (Art. 22a SSV) und Begegnungszonen (Art. 22b SSV).
Art. 4:
1 Eine vom Rechtsvortritt abweichende Regelung durch Signale ist nur zulässig, wenn:
a.	die Verkehrssicherheit es erfordert; oder
b.	die Strasse, welcher der Vortritt eingeräumt werden soll, Teil eines festgelegten Wegnetzes für den Fahrradverkehr ist.
2 Die Anordnung von Fussgängerstreifen ist unzulässig. In Tempo-30-Zonen dürfen jedoch Fussgängerstreifen angebracht werden, wenn besondere Vortrittsbedürfnisse für Fussgänger dies erfordern, namentlich bei Schulen und Heimen.

[4]	Weisungen zur Festlegung abweichender Höchstgeschwindigkeiten vom 13. März 1990

[5]	Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008
Art. 43:
1 Verkehrsmassnahmen auf Kantonsstrassen und auf deren Verzweigungen mit anderen öffentlichen Strassen verfügt das Tiefbauamt.
2 Berührt eine Verkehrsmassnahme Aufgabenbereiche anderer Direktionen, so ist deren Stellungnahme einzuholen.

[6]	Standards Kantonsstrassen, Arbeitshilfe
Teil 2: Referenzstandards
[bookmark: _Ref178779904][bookmark: _Toc218524974]Ausgangslage
[bookmark: _Toc218524975]Untersuchungsperimeter und -abschnitte
	Beginn
	……
Beschreibung des Standorts und der Gründe, wieso an dieser Stelle der Perimeter beginnt.

	Abschnittsübergang
	…… 
Allfällige Beschreibung des Standorts und der Gründe, wieso an dieser Stelle ein neuer Abschnitt beginnt.

	Ende
	……
Beschreibung des Standorts und der Gründe, wieso an dieser Stelle der Perimeter endet.



Beizulegen ist ein Übersichtsplan des Untersuchungsperimeters mit eingezeichneten Abschnitten.
……
[bookmark: _Toc218524976]Einbettung in das umliegende Strassennetz
Hierarchie der Strassen
Beizulegen ist ein Übersichtsplan mit der auf Grund des Raumplanungsrechts festgelegten Hierarchie der Strassen der Ortschaft oder von Teilen der Ortschaft.
……
Geschwindigkeitsregime der Strassen
Beizulegen ist ein Übersichtsplan der auf den umliegenden Strassen der Ortschaft oder von Teilen der Ortschaft geltenden Geschwindigkeitsregimes.
……
[bookmark: _Ref178779730][bookmark: _Toc218524977]Strassenanlage
	Strassentyp (nach VSS 40 040b)
	☐ Hauptverkehrsstrasse	☐ Verbindungsstrasse
☐ Sammelstrasse	☐ Erschliessungsstrasse

	Funktionen (nach VSS 40 040b)
	☐ Durchleiten  ☐ Verbinden  ☐ Sammeln  ☐ Erschliessen

	[bookmark: _Hlk181966689]Strassenkategorie
	☐ verkehrsorientierte Strasse  ☐ nicht verkehrsorientierte Strasse

	Lage
	☐ ausserorts  ☐ innerorts  ☐ … 

	Bebauung
	Linke Strassenseite:
☐ dichte Bebauung
☐ lockere Bebauung
☐ nicht bebaut
	Rechte Strassenseite:
☐ dichte Bebauung
☐ lockere Bebauung
☐ nicht bebaut

	[bookmark: _Hlk213137879]Seitenraum / Fahrbahnabschluss
	Linke Strassenseite:
☐ frei
☐ höher als 12 cm (Stützmauer, Zaun, etc.)
	Rechte Strassenseite:
☐ frei
☐ höher als 12 cm (Stützmauer, Zaun, etc.)

	Signalisierte Höchstgeschwindigkeit
	… km/h

	Gefälle
	… %

	Fahrbahnbreite(n)
	… m

	Belagsqualität
	☐ sehr gut  ☐ gut  ☐ mangelhaft

	Fussverkehrsanlage
	längs
	☐ nicht vorhanden  ☐ Trottoir  ☐ FG-Längsstreifen  ☐ … 
☐ teilweise  ☐ durchgängig einseitig  ☐ durchgängig beidseitig

	
	quer
	☐ Fussgängerstreifen  ☐ Querungshilfen ohne Vortritt  ☐ …

	Veloverkehrsanlage
	☐ nicht vorhanden  ☐ Radstreifen  ☐ Radweg  ☐ …
☐ einseitig  ☐ beidseitig

	[bookmark: _Hlk213137990]Vortrittsregelung
	☐ Hauptstrasse
☐ Nebenstrasse mit Vortrittsrecht
☐ Nebenstrasse mit Rechtsvortritt

	Verkehrsbeschränkungen
	…

	Parkierung
	…

	Liegenschafts-
Erschliessung
	…

	Markierungen
	Längsmarkierung: …
Seitenmarkierung: …
Verkehrsteiler: …
Fussgängerstreifen: …
Farbliche Gestaltung der Strassenoberfläche: …

	Beleuchtung
	…

	Haltestellen ÖV
	…

	Einmündungen
	Bezeichnung
	Sichtweite [m] nach …
	Bemerkung

	
	
	links
	rechts
	

	
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…


[bookmark: _Toc218524978]Verkehr
Verkehrsmessungen
	Messpunkt
	Beschreibung: …
Koordinaten: …
Messrichtung 1: …
Messrichtung 2: …

	Zeitraum
	vom … bis …

	Verkehrsmengen
	
DTV: 
DWV:
MSP:
ASP:
Tagesverkehr (06-22 Uhr):
Nachtverkehr (22-06 Uhr):
	Richtung 1
…
…
…
…
…
…
	Richtung 2
…
…
…
…
…
…
	Beide Richtungen
…
…
…
…
…
…

	
	……
Diagramm der Tagesganglinien.

	Verkehrszusammensetzung
	
öV (Anz. Linien und Takt)
Motorrad-Anteil
Personenwagen-Anteil
Schwerverkehrs-Anteil
Anteil lärmiger Fz. Tag
Anteil lärmiger Fz. Nacht
	Richtung 1
…
…
…
…
…
…
	Richtung 2
…
…
…
…
…
…
	Beide Richtungen
…
…
…
…
…
…

	Geschwindigkeit
	Richtung 1:
V50: … km/h
V85: … km/h
Vmax: … km/h
Geschwindigkeitsüberschreitungen: … %
	Richtung 2:
V50: … km/h
V85: … km/h
Vmax: … km/h
Geschwindigkeitsüberschreitungen: … %

	
	…
Diagramm der Geschwindigkeitsverteilung.


Verkehrsverhalten
Beobachtungen:
	MIV
	längs: …
einbiegen: …
abbiegen: …

	Schwerverkehr
	längs: …
einbiegen: …
abbiegen: …

	Öffentlicher Verkehr
	längs: …
einbiegen: …
abbiegen: …

	Veloverkehr
	längs: …
einbiegen: …
abbiegen: …
quer: …

	Fussverkehr
	längs: …
quer: …


[bookmark: _Toc218524979]Unfallgeschehen und Gefahrenstellen
	Unfallschwerpunkte
	…

	Unfälle
	Beobachtungszeitraum: …
Anzahl Unfälle: …
Unfallhäufungsstellen: …
Wiederkehrende Unfallhergänge:
…
Auffälligkeiten (beteiligte Verkehrsteilnehmende, Bedingungen etc.):
…

	Gefahrenstellen
	…


[bookmark: _Toc218524980]Strassenlärm
Falls das Gutachten aus Lärmschutzgründen erfolgt, ist mindestens auf das Lärmsanierungsprojekt zu verweisen und sind die betroffenen Liegenschaften und Personen über IGW anzugeben. Ergänzend können realisierte und/oder geplante Massnahmen angegeben werden. Falls das Gutachten nicht aus Lärmschutzgründen erfolgt, genügt ein Verweis auf das Lärmsanierungsprojekt.
……
[bookmark: _Ref178779733][bookmark: _Toc218524981]Ergänzende Informationen
	Schulwege
	…

	Velorouten
	…

	Wanderwege
	…

	Ausnahmetransportrouten
	…

	Heimbewohner
	…

	Hindernisfreiheit
	…

	Aufenthaltsqualität
	…

	…
	…


[bookmark: _Ref178779910][bookmark: _Toc218524982]Defizite der Strassenanlage
Allfällige Defizite der Strassenanlage (Kap.3.3 bis 3.7) gegenüber dem Soll-Zustand oder dem Referenzstandard gemäss Arbeitshilfe «Standards Kantonsstrassen» sind auszuweisen, insbesondere diejenigen, welche dazu führen könnten, dass ein Grund für die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit gemäss Art. 108 Abs. 2 SSV erfüllt ist.
…
[bookmark: _Ref181342360][bookmark: _Toc218524983]Bedürfnisse und Ziele
Eine Aufzählung und Umschreibung heutiger oder absehbarer künftiger Bedürfnisse und Zielen. Was soll insbesondere mit der abweichenden Höchstgeschwindigkeit erreicht werden?
…
[bookmark: _Toc150503047][bookmark: _Toc150503048][bookmark: _Toc150503049][bookmark: _Toc150503050][bookmark: _Toc150503054][bookmark: _Toc150503055][bookmark: _Toc150503056][bookmark: _Toc150503057][bookmark: _Toc150503058][bookmark: _Toc150503059][bookmark: _Toc150503060][bookmark: _Toc150503061][bookmark: _Toc150503062][bookmark: _Toc150503063][bookmark: _Toc150503066][bookmark: _Toc218524984]Massnahmen
[bookmark: _Toc218524985]Massnahmenvorschlag
Aufgrund der Ausführungen in den Kap. 3 und 4 wird/werden folgende Massnahme(n) vorgeschlagen:
…
[bookmark: _Toc218524986]Massnahmenauswirkungen
Überlegungen und Beurteilung zu den Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahme(n) auf die ganze Ortschaft oder auf Teile der Ortschaft sowie Vorschläge zur Vermeidung allfälliger negativer Folgen
In welchem Ausmass kann das angestrebte Ziel erreicht werden? Sind bei aus Gründen der Verkehrssicherheit getroffenen Massnahme negative Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten? Sind bei aus Gründen der Umweltbelastung getroffenen Massnahme negative Auswirkungen auf die die Verkehrssicherheit oder den Verkehrsfluss zu erwarten? Welche zusätzlichen Auswirkungen positiver oder negativer Art (z.B. Vollzugsproblem, unerwünschte Verkehrsverlagerungen) sind möglich?
…
[bookmark: _Toc150503072][bookmark: _Toc150503073][bookmark: _Toc150503074][bookmark: _Toc150503075][bookmark: _Toc150503076][bookmark: _Toc150503077][bookmark: _Toc218524987]Verhältnismässigkeitsprüfung
Damit die Verhältnismässigkeit für die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit gewahrt ist, muss die Massnahme  nötig, zweckmässig und zumutbar sein. Weiter ist zu prüfen, ob mildere Massnahmen vorzuziehen sind oder die Massnahme zeitlich beschränkt werden kann.
[bookmark: _Ref178783270][bookmark: _Ref178783332][bookmark: _Toc218524988]Notwendigkeit
[bookmark: _Hlk178781924]Die Notwendigkeit für die Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit ist gegeben, wenn mindestens einer der in Art. 108 Abs. 2 SSV abschliessend aufgezählten Gründe respektive Ziele zutrifft.
	Bst. a
	Eine Gefahr ist nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben.
☐ trifft zu  ☐ trifft nicht zu
Falls zutreffend, Begründung:
…

	Bst. b
	Bestimmte Strassenbenützer bedürfen eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes.
☐ trifft zu  ☐ trifft nicht zu
Falls zutreffend, Begründung:
…

	Bst. c
	Es handelt sich um eine Strecke mit grosser Verkehrsbelastung, auf welcher der Verkehrsablauf verbessert werden kann.
☐ trifft zu  ☐ trifft nicht zu
Falls zutreffend, Begründung:
…

	Bst. d
	Eine im Sinn der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffe) kann vermindert werden.
☐ trifft zu  ☐ trifft nicht zu
Falls zutreffend, Begründung:
…


[bookmark: _Ref178783271]Die Verhältnismässigkeitsprüfung soll sich bei der Begründung und der nachfolgenden Argumentation (Kap. 7.2 bis 7.5) zuerst auf den massgebendsten Grund / Ziel (Bst. a, b, c oder d) fokussieren. Damit wird die Vermischung von Argumenten verhindert. Ist schon durch den einen alleinigen Grund die Verhältnismässigkeit gegeben, so ist die Geschwindigkeitsbeschränkung bereits ausreichend begründet.
[bookmark: _Ref178783985][bookmark: _Toc218524989]Zweckmässigkeit
Die Massnahme ist zweckmässig, wenn sie als Mittel zur Zielerreichung geeignet ist und damit eine massgebende Wirkung erreicht werden kann.
…
[bookmark: _Toc218524990]Vorzug milderer Massnahmen
Auf die Geschwindigkeitsbeschränkung ist zu verzichten, wenn der verfolgte Zweck auch mit einer weniger einschneidenden und für das Gemeinwesen gleichermassen vertretbaren Massnahme erreicht werden könnte. Entsprechend ist zu prüfen, ob solche milderen Massnahmen vorzuziehen sind. Diese können organisatorischer, baulicher oder betrieblicher Art sein.
Auch bei milderen Massnahmen ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren. Durch die Umsetzung milderer Massnahmen könnten sowohl zusätzlicher Nutzen aber auch neue negative Auswirkungen entstehen. Dies ist in einer Abwägung zu berücksichtigen.
Kann mit einer milderen und verhältnismässigen Massnahme ein Beitrag zur Zielerreichung gemäss Kap.7.1 geleistet werden, so ist die mildere Massnahme gegenüber der Geschwindigkeitsbeschränkung prioritär umzusetzen. Dadurch verändert sich die Ausgangslage für die Verhältnismässigkeitsprüfung. Daher sind die Auswirkungen der milderen Massnahme auf die Beurteilung der Notwendigkeit und Zweckmässigkeit (siehe Kap. 7.1 und 7.2) zu prüfen und allenfalls zu korrigieren.
…
[bookmark: _Toc218524991]Zeitliche Beschränkung
Trifft die Notwendigkeit nach Art. 108 SSV nur für eine bestimmte zeitliche Periode (Winter, Sommer, Tag, Nacht, Hauptverkehrszeiten, etc.) zu, so ist zu prüfen, ob die Gültigkeit der Massnahme auf diese entsprechende Periode beschränkt werden kann.
…
[bookmark: _Ref178783987][bookmark: _Toc218524992]Zumutbarkeit
Eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist zumutbar, das heisst im engeren Sinn verhältnismässig, wenn zwischen dem Zweck / Ziel und aller aus der Massnahme resultierenden Auswirkungen ein vernünftiges Verhältnis besteht. Die Abschätzung der Zumutbarkeit basiert somit auf einer Gewichtung und Abwägung der im konkreten Einzelfall vorliegenden Interessen.
Es ist abzuwägen, ob mit der Massnahme die vorteiligen, im öffentlichen Interesse liegenden und zur Zielerreichung beitragenden Auswirkungen, allfällige nachteilige Veränderungen zu rechtfertigen vermögen.
Für die Gegenüberstellung können die in den Kap. 3, 4 und 5 festgehaltenen Aspekte auf Veränderungen hin geprüft, diese quantifiziert und in Summe gegenübergestellt werden. Auch potenzielle zusätzliche Folgen oder Effekte wie Vollzugsprobleme oder unerwünschte Verkehrsverlagerungen sind zu berücksichtigen.

Ist die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgrund des einen in der Verhältnismässigkeitsprüfung bisher berücksichtigten massgebendsten Grundes (a, b, c oder d) nur bedingt zumutbar, liegen jedoch mehrere Gründe vor, so ist die Zumutbarkeit auch in der Kombination der Gründe (a, b, c und d) zu untersuchen, da sich die positiven Auswirkungen kumulieren, jedoch keine weiteren negativen Auswirkungen dazu kommen.
…
[bookmark: _Toc218524993]Schlussfolgerungen
Antrag mit einer summarischen Begründung.
…



....................	…………………………………
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